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Arbeitgeber müssen bei der Verlängerung sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge umsichtig sein. Hierfür ist auch das Bundesarbeitsgericht verantwortlich, das in der vergangenen Woche erneut entschieden hat, eine inhaltliche Änderung des Vertrages anlässlich dessen Verlängerung könne zum Entstehen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses führen (Az.: 7 AZR 603/06).

Ein ohne sachlichen Grund befristeter Arbeitsvertrag darf regelmäßig bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren dreimal verlängert werden. So steht es im Gesetz. Oftmals wird dabei übersehen, dass die Erfurter Richter unter einer "Verlängerung" nur die Abänderung des Endtermins verstehen. Eine Verlängerung setze deshalb voraus, dass sie noch während der Laufzeit des zu verlängernden Vertrages schriftlich vereinbart und nur die Vertragsdauer geändert werde. Die übrigen Arbeitsbedingungen müssten unangetastet bleiben, es sei denn, der Arbeitnehmer habe auf deren Änderung einen Rechtsanspruch.

Vorsicht vor Veränderungen
Im Klartext: Wird nicht nur der Endzeitpunkt hinausgeschoben, sondern zum Beispiel auch das Gehalt erhöht, die Arbeitszeit verlängert oder verkürzt, der Aufgabenbereich ausgedehnt, eine Beförderung ausgesprochen oder ein anderer Arbeitsort vereinbart, wird die Befristung unwirksam. Es entsteht ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

Zum Thema 

· Diskriminierende Teilzeit 

· Tücken des ersten Arbeitsvertrages 

· Neue Regeln zu befristeten Verträgen "halbherzig und dilettantisch"
Die höchsten deutschen Arbeitsrichter scheinen zu befürchten, ein befristet eingestellter Arbeitnehmer werde um der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses willen zu nachteiligen Änderungen eher bereit sein als ein unbefristet beschäftigter Kollege - und deshalb häufiger unter Druck gesetzt. Die Praxis zeigt, dass diese Sorge nur selten berechtigt ist. Im Gegenteil: Oft möchte der Arbeitgeber mit der Verlängerung des befristeten Anstellungsverhältnisses auch eine weitere Anerkennung verbinden. Diese Möglichkeit nehmen ihm die Erfurter Richter, obwohl gerade bei einer Verbesserung der Konditionen keine "Erpressung" zu befürchten ist.

Was ist zu tun? 
Entscheidend ist, inhaltliche Änderungen nicht im zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang mit der Verlängerung des befristeten Vertrages zu vereinbaren. Kann von vornherein abgesehen werden, dass die Verlängerung auch zu inhaltlichen Änderungen führen wird, ist ratsam, diese schon im ersten Vertrag zu vereinbaren. Dann hat der Arbeitnehmer nämlich einen Anspruch darauf. Kann dies nicht abgesehen werden, sollten die späteren Änderungen, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, deutlich vor oder besser deutlich nach der Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrags vereinbart werden.

Wichtig ist aber immer, dass ein Arbeitsgericht dennoch keinen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zwischen Verlängerung und Änderung sieht. Und: Die Verlängerung muss ausnahmslos schriftlich und vor dem Auslaufen der ersten Befristung vereinbart werden.
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